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stationierte Wachmann sie gefragt habe, wie oft der

Staatssekretär Frl. M a n d l o v á besuche. Ein ander-

mal habe ihre Friseuse, namens Emma, früher im Si Friseur-

salon Salonida tätig, erzählt, dass sie, als sie eines

-ged ne Abends spazierenging, an einer Villa vorbeikam, vor der

-ewå ein Mann stand, der zu ihr sagte, das sei die Villa, die

-e Staatssekretär -Gruf. Prank Frl. Mandlová geschenkt habe.

I n s I T An'andere Personen, die zu ihr über diese Dinge gespro-

chen haben, kann sich Frl. Mandlová angeblich nicht mehr

erinnern.

Befragt, welche Herren von der Behörde des Herrn Reichs-

 protektors sie näher kenne, gab Frl. M a n d l o v á an,

. dass sie lediglich Herrn Ing. Z a n k l, Ob.Reg.Rat Dr.

iO eih m k e, Herrn Dr. L e i t g e bl und Herrn S ö h n e l

persönlich kenne. Ausserder

von 4-Gruf. Frank, jedoch 

tektoratsregierung seien il

präsident K r e jê i, Mini

kretär der Kanzlei des Sta:

Frl.Man d lo vá gab

ihrer Bekannten über die G

bindung mit der Person des

ATaa n dn



Me
Vermerk für Herrn Staatssekretär!
Anlässlich des Treffens der Filmschaffenden in der Lucerna kam über
Einladung von MM,/da vorher die anderen Künstler hier sich vorgestellt
hatten/ Frau Adina M. in die Loge. Sie hat am Anfange nichts gespro-
chen. MM.:Warum sind Sie so schle
kann ich Ihnen
nicht sagen. MM:Kann ich Ihnen he
licht! Wissen Sie
der Zankl ist so grob auf mich,
a
mit ihm in Ord-
nung bringen. Ich werde ihm eine
arum ist er auf
Sie böse? AM:Deswegen, weil ich n
ondern zum Schmied
gegangen bin. MM: Ich verstehe Si
ich los ist!
AM: Dann werde ich Ihnen das ganz
m2l
an den Herrn Staatssekretär in ei
ane dies vorher
Zankl zu sagen. Er hat das erfahren und ist seit dieser Zeit so grob
auf mich und hat sogar dem Direktor der Städtischen Theater R i h a
Befehl gegeben, er sollte mir eine Mahnung erteilen. Ich soll mich nicht
um Sachen, welche mich nicht betreffen, kümmern! Der Direktor hat das
auch gemacht und ich wurde zu ihm gerufen. MM: Was haben Sie eigentlich
gemacht? AM:Der Leiter der Freuede und Arbeit, Herr Sedlacek, ist ein
dicker Freund des Direktors der Prager Urania. Weil die Nouz dås Rxxx
Weinberger Theater hat, werden die Stadttheater vernachlässigt und es
spielt in dem Weinberger Theater nur die Urania. Wir haben eigentlich
auf das Weinberger Theater zuerst ein Recht, denn es war doch früher
ein Stadttheater. Darum habe ich mich an KHFmit der Bitte gewendet,
dass wir im Weinberger Theater das Vorrecht erhalten. MM: Das wird doch
nicht so ernst sein! AM: Man sieht es nicht gerne, dass ich mit dem
Staatssekretär direkt verkehre, was kann ich aber machen, wenn er mich
täglich selbst anruft!
MM: Sie vergrössern die ganze Affaire! AM:Ich wollte auch mit Ihnen
sprechen! Sie wissen viele Sachen nicht! Ich kann Ihnen verschiedene
Sachen erklären und möchte mit Ihnen deshalb einmal sprechen! Auch eine
Frau kann gute Urteile haben! Auch Ihre Person ist dem Publikum nicht
klar. Einer sagt Sie sind ein Darlan, ein anderer wieder das GegenteilL
Ich will Ihnen alles sagen, was die Leute erzählen. MM:Suchen Sie mich
in meinem Büro auf! AM:Jetzt haben Sie mich angepischt!Ich habe geglaubt,
dass Sie mich in Ihre Wohnung einladen werden. MM:In meiner Wohnung ver-
kehren die Gäste meiner Frau. Persönliche Besuche empfange ich im Büro.
gisdiile of f.



Ausserung des Oberbürgermeisters der Stadt Pilsen

vom 10. März 1943,G.Z.705/10-13-43.

Empfehlung eines an die Behörde des Reichsprotektors eingebrachten

Gesuches der Kreisleitung der Nationalen Gemeinschaft in Pilsen./

" Národní souru■enství, als Institution, an deren

Spitze der Staatspräsident steht, hat in heutigen Zei-

ten die anvertraute Aufgabe, namentlich um die Kulturel-

len und. Sozielfracen der tschechischen Bürgerschaft zu



St.S.IV O - 149/42g.

Prag, den 6. Oktober 1942.

Beheim

1.) Vermerk:

Die einschlägige Angelegenheit ist von der Abteilung

IV im Amte des Reichsprotektors entsprechend der Weisung

des Herrn Staatssekretärs bearbeitet worden.

2.) Z.d.A.

Mp
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Behe

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

12. 1X. 1942

Pg. Zankl.

Die tschechische Schauspielerin Mandlova v

Grund der bei der Geheimen Staatspolizei 1

gänge, aus denen sich ihre reichsfeindlich
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Der Reichsprotektor
Vrag IV ben 24. Novenber 1941
in Böhmen und Mähren
M.d.F.d.G.b..
R.Pr.Nr.
/41
Betr.: Erlaß des iReichsprotektors über Unterricht
in den Gesinnungsfächern an den tschechi-
Es wird gebeten, bieses Geschäftögeichen und ben
Gegentand bet weiteren Schreiben anzugeben.
schen Schulen aller Art.
Konten der Oberkafse
Anlg.: - 3 -
Bosspaylasfenkonto Nr. 98,500 unb Girokonto
e
bei der Rationalbans für Bbhmen und Mähren
In Brag
- Adjutant
8eads
An.den
Herrn Staatssekretär
SS-Gruppenführer F r a n k
Prag
Der Obergruppenführer hat von den obenbezeichneten
Erlaß Kenntnis genommen und dazu vermerkt, daß er solche
grundsätzlichen politischen bzw. völkisch auslesemäßigen
Dinge lünftig sehr gern vor Herausgabe sehen möchte.
e/
2
um
SS-Hauptsturmführer
IV0-151/42



Dr. von Burgsdorff

Unterstaatssekretär

Prag, den 18. November 1941.

%%

Herrn Obergruppenführer.

Ich lege Durchschläge der Erlässe des Reichspro=

2407

tektors vom 4. November 41 (Unterricht in den Gesinnungs=

fächern an den tschechischen Schulen aller Art) und vom

6. November 41 (Aufnahme von Kindern aus völkischen Misch=

ehen und von Kindern tschechischer Volkszugehörigkeit in

die deutschen Schulen) mit der Bitte um Kenntnisnahme vor.

Miiravrorh.
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Abschrift

Der Reichsprotektor

Prag,den 4.November 1941.

in. Böhmen und Mähren

I 10 Nr. E I T - 200/41.

An den

Minister für Schulwesen

und Volkskultur,

Herrn Prof.Dr. K a p r a s

in Prag.

Betrifft: Unterricht in den Gesinnungsfächern an den tsche-

chischen Schulen aller Art.

Nach neinen bisherigen Feststellungen bieten die Lehrer

der tschechischen Schulen aller Art, die den Unterricht in

den Gesinnungsfächern Geschichte, Erdkunde, tseheshiache Li

teratur und Religion erteilen, in ihrer Mehrzal

die ausreichende Gewähr, daß sie die Schüler du

terricht rückhaltlos im Sinne des Reichegedank

und in der Auswahl, sowie. der Behandlung des S

vermeiden, was den heutigen staatsrechtlichen

widerspricht. Ich ersuche Sie deshalb sofort

ordnungen zu treffen:

1.) An den tschechischen Schulen aller Ar

schi

des

Die

terr

zu b

Rich

den

sche Gescnicntslenrer in

Zentralinstituts für Erzi

bei Berlin. Das Ergebnis

sein. Die von den Lehrgä

rer haben den ihnen überm

konferenzen und Arbeitsge

schichtslehrer ihrer Schu

ferenzen und Arbeitsgemei

Schulen) sind auch die Ge

len,

andwirtschaftlichen Schulen, zu de-

ner

-2-



denen

Fachs

Schul

da be

schul

ch des Gene-

let und die

um die Kenrt-

n, da sie in

gt worden ist.

Wirtschafts-

Klassen der

sher die

Protektorat

Böhmen und Mähren als engere Heimat behandelt worden sind,

bleibt es bei dem bisherigen Unterrichtsstoff.

Über die für den Unterricht über das Gebiet des Groß-

deutschen Reiches zugelassenen vorläufigen Lehr- und Unte.

richtsbehelfe ergeht in Kürze besondere Mitteilung.

Die Herausgabe neuer Lehrpläne für den Erdkundeunter-

richt an den tschechischen Schulen werde ich zu gegebener

Zeit durch besonderes Schreiben regeln. Alle bisher noch gel-

tenden provisorischen Rich



Erdkun

nahme

der al.

mat

zu

zu set

14.0kt

B

Litera

tritt,

Lehrer

könnte

.teraturge-

zu setzen.

Kirchenge-

is Bewußtsein

pflegen.

leshalb an den

lirkung bis

auf

we

darauf

lehre

auf di

Richtl

den ts

zu aet



Angestellte.



blattes ( Anlage 1 ) über d

und soziale Eignung der Elt

Kroisleitung, der SD-Dienst

ein. Gleichzeitig läßt er d

sundheitsamt auf ihre erbge
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geboton, da die Gefahr besteht, daß dor Übertritt eines Kindes

nur deshalb erfolgt, um den praktischen Vortcil eines deutschen

Abgangszeugnisscs zu erlangen, ohne daß die bisherige Gesin-

nung der Eltern und des Kindes sich irgendwic geändert hat.

Den Sonderabteilungon werden sämtliche aufgenommcnen

Kinder ohne Unterschied der Volkszugchörigkeit zugewiosen, dic

Deutschkennt-

sprechonde

hern an dem

mon zu lassd

der deutschon

bestehen. Ob

zurichten sind,

auf Vorschlag



Die Schulleiter

nderer Hingabe zu bet:

Schule für sie zu v

den Sonderabteilunge

samkeit zuzuwenden und

 Unterrichtsbesuchen

eraten.

II. Bezüglich d

Erlasses, ggf. unter Anwendung des unter Punkt C I 1) u.2)

dargelegten Verfahrens.

Handelt es sich dabei um die Aufnahme aus einer

tschechischen Volks-oder Bürgerschule in die l. Klasse

einer deutschen höheren Schule, so ist das Ergebnis der

Aufnahmeprüfung entscheidend, falls keine sonstigen Bedc:

ken gegen die Aufnahme in eine deutçche Schule vorliegen.
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Bei der Aufnahmeprüfung wird weniger der derzeitige Grad

der Deutschkenntnisse, als der allgemeine Begabungs- und

Leistungsstand des Kindes maßgebend sein. In dieser letzte-

ren Hinsicht ist die Aufnahmeprüfung streng zu handhaben.

Wird sie nicht bestanden, so ist das Kind einer deutschen

Volks- oder Hauptschule zuzuführen und dort je nach Lage

des Falles einer Sonderabteilung oder auch unmittelbar einer

deutschen Klasse zuzuweisen.

Sonderabteilungen zu den l. Klassen der deutschen

höheren Schulen können, falls dies notwendig erscheint, ge-

bildet werden. Sie bedürfen der Genehmigung des deutschen

Landesschulrats.

Handelt es sich um die Aufnahme aus einer tsche

chischen Bürgerschule oder einer tschechischèn höheren Scht

in die 2. Klasse einer deutschen höheren Schule, so ist

besondèrs sorgfältig zu prüfen, ob der Begabungs- und Lei-

stungsstand des betr. Kindes tatsächlich ausreicht, um neben

den Bemühungen zur Beherrschung der deutschen Sprache auch

noch l Jahr fremdsprachlichen Unterrichtes nachzuholeng Je

nach Lage des Falles kann das betr. Kind der l. Klasse der

deutschen höheren Schule oder der deutschen Hauptschule zu-

gewiesen werden, falls es in die 2. Klasse nicht aufgenommen

werden kann. Sonderabteilungen zu der 2. Klasse der deutschen

höheren Schulen sind nur in Ausnahmefällen einzurichten. Die

Genehmigung erteilt nach sorgfältiger Prüfung der deutsche

Landesschulrat.

Der Übergang aus einer tschechischen Bürgerschule

oder einer tschechischen höheren Schule in die 3. oder in

eine noch höhere Klasse einer deutschen höheren Schule kann

nur in ganz besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht

kommen. Sie bedürfen der Genehnigung des deutschen Landes-

schulrats. Dabei wird den deutschen Landesschulräten und

den Leitern der deutschen höheren Schulen eindringlich zur

Pflicht gemacht, den Leistungsstand der deutschen höheren

Schu. ' als Ausleseschulen unter allen Umständen zu wahren.

Eltern, deren Kinder unter diesem Gesichtspunkt nicht in

eine deutsche höhere Schule aufgenommen werden können, sind

so zu beraten, daß die Kinder nicht in die bisher besuchte

tschechische Schule zurückkehren, sondern einer deutschen

Hauptschule
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Hauptschulo oder auch einer deutschen Fachschule niederer Art

zugeführt werden.

Sonderabtoilungon dürfen von der 3. Klasse ciner

deutschen höheren Schule an aufwärts nicht mchr errichtet

werden. Ausnahmen bedürfen neiner Zustimmung. Anstelle von

Sonderabteilungen in der 1. und 2. Klasse und von der 3. Klas-

se an aufwärts können im Bedarfsfalle mit Zustimmung dos

deutschen Landesschulrats Kursc für zusätzlichen Deutsch-

unterricht oingerichtet werden. Im übrigen gelten für die

Sonderabteilungen an den deutschcn höheren Schulen sinngemäß

die Bestimmungen unter C I 3).

2) Bei Kindern von Eltern tschechischer Volkszugehörigkeit

ist boi Prüfung der Aufnahme in dic deutschen höheren Schulen

zunächst in jodem Falle das untor Punkt C I 1) u. 2) darge-

legte Verfahren anzuwenden, das besonders sorgfältig zu hand-

habcn ist. Im übrigcn gilt das unter l) Gosagte, jedoch nit

dem ausdrücklichen Zusatz, daß Kinder von Eltern tschechischer

Volkszugchörigkeit überhaupt nur dann in deutsche höhere Schu-

len aufgenommen werden dürfen, wonn der durchschnittliche

Leistungsstand der vorgelogten Zeugnisse aus den beiden

letzten Schuljahren mindestens gut ist. Keincsfalls darf es

dazu kommen, daß Schülcr, dic infolge des durch die Einschrän-

kung des tschechischen höheren Schulwescns bedington Auslese-

vorfahrens aus den tschochischen höheren Schulon ausgeschie-

den werden, in größorer Zahl in die deutschen.höheren Schulen

aufgenommen werden.

III. In die dcutschen Lchrerbildungsanstelten, in

die Ausbildungslohrgänge für Jugendliche mit Reifeprüfung

zur Vorbercitung auf die l. Lehrerprüfung, in die Deutsche

Bildungsanstalt für Lehrerinnen an Fachschulon für Frauenbc-

rufe ( Berufspädagogische Anstalt für Gowerbelchrerinnen),

in die Deutsche Vereinsanstalt zur Heranbildung von Lehrerinnen

der Haushaltungskunde und in die Deutsche Veroinsanstelt für

Lehrerinnen an Kindergärten dürfen nur Schüler und Schülerinnen

deutscher Volkszugohörigkeit aufgenomy

n.

IV. Bezüglich der Schulen fac.

Richtung ist

zu unterscheiden zwischon den dcutschen Bei

sschulen und

allen übrigen Schulon fachlicher Richtung.

1) In die deutschen Berufsschulen dürfen Lehrlinge oder Lehr-

Achen,
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mädchen, deren beide Elternteile tschechischer Vol

keit sind, nur eufgenommon werden, wenn sie deutsc

oder Bürgerschulon besucht haben.

2) In die übrigen deutschen Schulen fachlicher Ric

Kinder, deren beide Elternteile tschechischor Volk

e-d aan cosomtschilerzehl oiner

keit sin

genommen

vorg

Für

e

ohnc Unt

falle ni

Deutsch

3) Von

Kindor,

zur Ver

den

Kur

der PfJ

den als

beträg

Die Fre

golung


